
810 der Bei1af1:en zu den stenC::ßralJhis~hen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 90 Juli 1972, 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Hohnungsverbesserungs
gesetz geändert vtird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll vor alieill dem einzelnen Mieter oder Nutzungsberechtigten 
das Recht eingeräulllt v/erden, Anträge auf Gmvährung einer öffentlichen 
Förderung für Verbesserungsa:i:bei ten in Klein- oder f1i ttelwohnungen 
einzubringen. Um dem FörderungS1:1c:cber , insbesonders dem Mieter, 
die Aufnahme eines Darlehens mit einer längeren Laufzeit zu 
erleichtern, soll es weiters den Ländern ermöglicht werden, für 
solche Verbesserungsdarlehen Bürgschaften zu übernehmen" 

Der Ausschuß für '.'lirtsch,-',ftliche Angelegenheiten hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 11. Juli 1972 

in Verhandh:mg genoillffien und einstirn.m.ig beschlossen, dem Hohen 
~ause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erhebeno 

Als Ergebnis seiner Beratu.r's stellt der Ausschuß für vlirt
schaftliclle Angelegenheiten s}~it den Antrag, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9 .. Juli 
1972, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem. das vlohnungsverbesserungs

gesetz geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

\-1 a g n e r 

Berichterstatter 

Wie~, am 11. Juli 1972 

Dr.. I r 0 

Obmann 
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